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Laß dich von Ungewittern
Dieses Lebens nicht verbittern!

Heinrich Leuthold
Bald auf neu erstandnen Blüten
Wird die Frühlingssonne zittern.

Was zu tun ist
Ein Beitrag zur Debattenkultur

Für mich ist es wichtig, dass wir mit Respekt und 
auch achtsam miteinander umgehen. Um es vor-
weg zu nehmen, zunächst ist jeder, der mir gegen-
übersteht, ein Mensch und von daher rede ich mit 
jedem. Aus dieser Überlegung heraus lehne ich es 
ab, dass ich mir auch nur ansatzweise von ande-
ren, egal von wem auch immer, Weltanschauungs-
jacken überstreifen lasse, die jene tragen. Dies 
gilt übrigens für diejenigen, die aus ihrer Sicht 
meine Bereitschaft zum Dialog kritisieren, genau-
so wie gegenüber jenen, die z. B. extremistische 
Anschauungen nach außen zeigen oder mit un-
serer freiheitlich demokratischen Grundordnung 
nichts am Hut haben. 

Ich spreche zu den Menschen aus einer Grund-
überlegung heraus. Ich stelle mir die Frage, wie 
wir miteinander leben wollen und so war es mir 
am Montag, dem 7. Februar u.a. wichtig, deutlich 
zu machen, dass in einer Demokratie von denen, 
die beauftragt sind, politische Macht auszuüben, 
auch hingehört wird. Denn nur so ist auch die Hal-
tung z.B. der sächsischen Landräte und auch so 
sind die Entwicklungen der letzten Tage hinsicht-
lich einer Corona-Impfpflicht meiner Meinung 
nach zu verstehen. 

Um es auch ganz unmissverständlich zu sagen, 
ich habe an beiden Montagen Menschen getrof-
fen und ihnen in die Augen geschaut, die sich um 
unsere Demokratie Gedanken machen und bereit 
sind, für ihre Haltung einzutreten und dies ist 
nicht nur legitim, sondern das ist deren gutes ver-
brieftes Recht. 

Es ist ausgesprochen schwierig, wenn jenen oder 
auch mir vorgeworfen wird, antidemokratisch zu 
handeln. Woher nehmen jene, die das behaupten, 
ihre für sie so unverrückbaren Gewissheiten? 

Ich will dazu mit einem Gedanken von Peter Us-
tinov antworten. Dieser damals alte Mann mit 
einem feinsinnigen Humor, der übrigens ein Welt-
bürger des alten Europas war, der meinte einst 
meiner Erinnerung nach: Ihm sei es lieber, wenn er 
Menschen begegnet, die ihm wie laufende Frage-
zeichen daherkommen. Dies sei angenehmer als 
wenn, ihm permanent beinahe im Gleichschritt 
laufende Ausrufezeichen begegnen. 

Wenn Abneigung auf Abneigung trifft, entsteht 
keine Zuneigung

Also kurzum, ein wenig mehr Zweifel an den eige-
nen Anschauungen würde unserer Gemeinschaft 
insgesamt guttun. 

Kultivierter Zweifel ist mir sympathisch. Von laut-
starken Gewissheiten und dem Festhalten an We-
gen, die jetzt schon sichtbar in eine Sackgasse füh-
ren, haben viele die Nase voll. Von daher freue ich 
mich, dass zumindest derzeit das Ende der Corona-
Pandemie sehr sichtbar wird. Ja es wäre ein mutiger 
Schritt der Bundesregierung und der Landesregie-
rung, einen Freedom-Day zu proklamieren. 

Mit der Einführung des Infektionsschutzgesetzes 
und der daraus notwendigen Sanktionierung von 
Verstößen, die auch in einer Situation höchster 
Gefahr zur Umsetzung von Spielregeln grund-

sätzlich gehören, gab es ein verständliches Erfor-
dernis. Aus diesem Gesetz heraus ist aber jetzt 
eine für viele Menschen unerträgliche Situation 
entstanden, ein Klima der Denunziation, des Mel-
dens von Verstößen – behauptete oder tatsäch-
liche – und es wäre für unsere Gemeinschaft für 
die Frage, wie wir miteinander leben wollen ein 
Befreiungsschlag, wenn mit Ausrufen des Endes 
der Pandemie und mit dem Aufheben aller Restrik-
tionen auch eine Art Amnestiegedanke in dieser 
Weise zur Umsetzung kommt. Dies könnte zu ei-
nem gemeinschaftlichen Neustart in unserer Ge-
sellschaft beitragen. 

Brücken bauen statt Gräben vertiefen

Am Ende der letzten Stadtratsberatung wurde 
sichtbar, mit welchem z.T. verletzenden auch in 
ihrer Wirkung bedrohenden „Botschaften“ einige 
Stadträte konfrontiert werden. 

Wir können uns gemeinsam zusammenschlie-
ßen, jene die ungerechtfertigter Weise mit Nazis 
gleichgesetzt wurden – in der Vergangenheit oder 
immer noch werden – oder zu Demokratiefeinden 
erklärt werden und jene, denen ein menschen-
verachtender Hass entgegenschlägt. Denn eines 
vereint sie alle, die ich hier anspreche. Es sind un-
sere Mitmenschen. Es könnte dein Bruder, deine 
Tochter, dein Verwandter usw. sein und von daher 
brauchen wir ein kluges Handeln aller Verantwor-
tungsträger und nicht nur der. Jeder ist gefragt. 

Es ist übrigens einfach, beinahe völlig konfliktfrei, 
wenn einer oder eine immer die sogenannte andere 

Seite, die sie sieht, kritisiert oder attackiert. Man 
ist ja unter sich und ist sich einig mit den ver-
meintlich „Gleichgesinnten“ Viel schwieriger ist 
es, die „eigenen“ Leute, die einem nahe stehen, 
für den Fall, dass diese Grenzen überschreiten, zu 
kritisieren und sich gegebenenfalls auch gegen 
sie zu stellen. 

Roland Dantz
Oberbürgermeister

Satzung über die Erstreckung 
von Satzungen der Stadt Kamenz 
auf die Ortsteile Biehla, Brauna, 
Cunnersdorf, Hausdorf,  
Liebenau, Petershain, Rohrbach, 
Schönbach und Schwosdorf  
(Erstreckungssatzung)
Auf Grund der §§ 4 und 9 Abs. 2 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) 
in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit  
§ 5 Abs. 4 der Vereinbarung über die Eingliederung 
der Gemeinde Schönteichen in die Große Kreisstadt 
Kamenz hat der Stadtrat der Stadt Kamenz in sei-
ner Sitzung am 09.02.2022 mit Beschluss Nr. SR/
BV/3320/2022 die folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich
Die nachfolgend aufgeführte Satzung der Stadt 
Kamenz wird auf die Ortsteile der ehemaligen Ge-
meinde Schönteichen (Biehla, Brauna, Cunners-
dorf, Hausdorf, Liebenau, Petershain, Rohrbach, 
Schönbach und Schwosdorf) erstreckt.

§ 2
Satzungen und Verordnungen
Satzung über die Erteilung von Erlaubnissen für 
die Sondernutzung und über die Erhebung von Ge-
bühren für Sondernutzungen an Gemeindestraßen 
und Ortsdurchfahrten in der Stadt Kamenz - Sonder-
nutzungs- und Sondernutzungsgebührensatzung – 
vom 17.09.2003, zuletzt geändert am 08.05.2019
Auf Grundlage des § 4 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Sachsen (SächsGemO) – i.d.F. der 

Amtliche Bekanntmachungen

Stadt Kamenz schriftlich geltend gemacht worden 
ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Die Satzung gilt dann als 
von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Ausfertigung der Satzung, die Öffentlichkeit der 
Sitzung, der Genehmigung oder der Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind.

Verordnung der Stadt Kamenz 
über die Ladenöffnungszeiten an 
Sonntagen im Jahr 2022
Auf der Grundlage des § 8 Abs. 1 und 2 des Ge-
setzes über die Ladenöffnungszeiten im Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Ladenöffnungsgesetz - 
SächsLadÖffG) in der jeweils gültigen Fassung 
beschließt der Stadtrat der Stadt Kamenz am 
09.02.2022 mit Beschluss-Nr. 3315/2022 die Ver-
ordnung der Stadt Kamenz zur Öffnung von Ver-
kaufsstellen an Sonntagen im Jahr 2022:

§ 1
Verkaufsoffene Sonntage im Jahr 2022 auf der 
Grundlage von § 8 Abs. 1 SächsLadÖffG
Für das Jahr 2022 wird auf der Grundlage von § 8 
Abs. 1 Satz 4 SächsLadÖffG für das Stadtgebiet 
Kamenz-Mitte mit folgenden Straßenzügen:
Auenstraße, Bautzner Straße, Bönischplatz, Brei-
te Straße, Buttermarkt, Elstraer Straße, Henners-
dorfer Weg, Hoyerswerdaer Straße, Karl-Marx-
Straße, Kirchstraße, Klosterstraße, Kurze Straße, 
Markt, Nordstraße, Oststraße, Pfortenstraße, 
Poststraße, Pulsnitzer Straße, RosaLuxemburg-
Straße, Schulplatz, Theaterstraße, Wallstraße, 
Weststraße, Zur Schule, Zwingerstraße an folgen-
den Sonntagen die Öffnung von Verkaufsstellen 
aus besonderem Anlass in der Zeit von

- 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr am 03.04.2022 zum 
traditionellen Frühlingsfest

- 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr am 11.09.2022 zum 
traditionellen Herbstfest

gestattet.

§ 2
Verkaufsoffene Sonntage im Jahr 2022 auf der 
Grundlage von § 8 Abs. 2 SächsLadÖffG
(1) Für das Jahr 2022 wird auf der Grundlage von § 8 
Abs. 2 SächsLadÖffG für das Stadtgebiet Kamenz-
Nord mit folgenden Straßenzügen:
Auenstraße, Hoyerswerdaer Straße, Karl-Marx-Stra-
ße, Nordstraße und Oststraße an folgendem Sonntag 
die Öffnung von Verkaufsstellen aus regionalem An-
lass in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr gestattet:
am 23.10.2022 zum Stadtteilfest „Nord-Ost-Vor-
stadtfest Gründerzeitviertel“
(2) Für das Jahr 2022 wird auf der Grundlage von 
§ 8 Abs. 2 SächsLadÖffG für das Stadtgebiet Ka-
menz-Mitte mit folgenden Straßenzügen:
Bautzner Straße, Böhnischplatz, Buttermarkt, 
Kirchstraße, Klosterstraße, Kurze Straße,
Markt, Pfortenstraße, Poststraße, Pulsnitzer Stra-
ße, Rosa-Luxemburg-Straße, Schulplatz, Theater-
straße, Wallstraße, Weststraße, Zur Schule, Zwin-
gerstraße an folgendem Sonntag die Öffnung von 
Verkaufsstellen aus regionalem Anlass in der Zeit 
von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr gestattet:
am 18.12.2022 zum Kamenzer Advent mit Engel-
sumzug& Tannenbaum-Parcours

§ 3
Inkrafttreten
Diese Rechtsverordnung tritt am Tag nach ihrer öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft.
ausgefertigt: Kamenz, den 10.02.2022

Roland Dantz
Oberbürgermeister der Lessingstadt Kamenz

Bekanntmachung vom 18. März 2003 (SächsGVBl. 
S. 55), den §§ 18 und 21 des Straßengesetzes für 
den Freistaat Sachsen (SächsStrG) vom 21. Januar 
1993 (SächsGVBl. S. 93), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 18.07.2001 (SächsGVBl. S. 453) und 
dem § 8 Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 1994 
(BGBl. I S. 854), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 27.04.2002 (BGBl. I S. 1467) bekanntgemacht 
im Amtsblatt Nr. 20/19 v. 18.05.2019

§ 3
Einsichtnahme
Die Erstreckungssatzung und die im § 1 genannte 
Satzung können bei der Stadtverwaltung Kamenz, 
Markt 1, 01917 Kamenz während der üblichen 
Dienststunden eingesehen werden.

§ 4
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft mit.

ausgefertigt: Kamenz, den 09.02.2022

Roland Dantz
Oberbürgermeister (Siegel)
der Stadt Kamenz

Hinweis zur Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften:
Entsprechend § 4 Abs. 4 Satz 4 SächsGemO gilt 
Folgendes:
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Sächsischen Gemeindeordnung 
(SächsGemO) beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 SächsGemO unbeacht-
lich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
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Kurz notiert

Die mobile Lampenschirmwerkstatt 
kommt wieder nach Kamenz

Nach der coronabedingten Zwangspause werden 
Ende Februar in Kamenz wieder Lampenschirme 
restauriert. Da sich die Kamenzer Innenstadt in ei-
nem ständigen Wandel befindet, wird Lampendok-
torin Frau Wagner-Dee nicht wie zuletzt gewohnt 
auf der Bautzner Str. 19, sondern im ehemaligen 
Geschäft von Radio-Böttcher am Markt ihre mobile 
Werkstatt aufbauen.
Im Zeitraum vom 28. Februar bis 12. März ist das 
Geschäft von Montag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr 
und Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. In Einzel-
fällen können auch außerhalb der Öffnungszeiten 
Termine vereinbart werden.
Marion Wagner-Dee betreibt dieses außergewöhn-
liche Handwerk seit 1989 und freut sich, dass sie 
auch jetzt ihre Dienstleistungen mit Nachhaltig-
keitseffekt wieder anbieten kann. Unter den aktu-
ell geltenden Hygieneregelungen ist es möglich, 
kaputte Lampenschirme zur Reparatur zu bringen 
oder Ersatzteile zu erwerben. Aber auch individu-
elle Sonderanfertigungen sind möglich. Dafür bie-
ten das Repertoire und das künstlerische Geschick 
der jahrelang erfahrenen Handwerkerin viele Ge-
staltungsmöglichkeiten.
Telefonische Terminvereinbarung außerhalb der 
Geschäftszeiten unter: 0171 9090375.

Veranstaltungen

KABARETT: Hengstmannbrüder - 
„Positiv“

Wisst Ihr noch, wie uns die Wellnessprediger vor 
der Krise in den Ohren lagen? „Lebe positiv. SEI 
POSITIV!“ Ein jeder von uns hat bis zum nächsten 
Polterabend eine peinliche Tasse im Schrank, in 
der man diesen Slogan freitrinken muss. „SEI PO-
SITIV!“ Das kann man seit Corona so wirklich nicht 
mehr sagen. Denn wenn man bei Corona positiv ge-
testet wird, dann ist das eindeutig negativ. Positiv 
ist es dann nur, falls man negativ ist. Und wer noch 
einen Dia-Abend miterleben musste, der weiß: Oft 
ist das Negativ schöner als das Foto vom nackten 
Sebastian H. am Baggersee, das dann wiederum 
das Positiv ist, wenn auch ein negatives. Man 

möchte es an die Wand werfen, sobald man es an 
die Wand geworfen hat. Auf dem Negativ ist dort 
Sonne, wo im echten Leben Finsternis herrscht. 
Wenn also das Negativ viel positiver wirkt, das 
Positiv-Sein aber negativ ist, wer sieht dann noch 
durch! Und was muss jetzt in der Tasse stehen? Die 
Hengstmann-Brüder haben einen großen Schluck 
aus der Erleuchtungstasse genommen und wer-
den zu Superspreadern der Erkenntnis. Wie ge-
wohnt saukomisch, führen sie uns an der Nase in 
ihrer Welt herum. Die beiden Brüder sind blitzge-
scheit und auf den Punkt pointiert – da bleibt kein 
Mundschutz trocken. Zu sehen am Sonnabend, 
05.03.2022 um 20 Uhr im Stadttheater Kamenz. 
Tickets: Kamenz-Information, Schulplatz 5, Tel. 
03578 379-205, Dauer: 100 Min. + 20 Min. Pause, 
VVK: 17,- € / 9,- €, AK: 18,50 €.

REISEVORTRAG: Transsilvanien 
– Siebenbürgen – Auf deutscher 
Spurensuche

Es gilt tief hinab zu tauchen in eine sagenumwobe-
ne Landschaft voller deutscher Kulturgeschichte in 
Rumänien. Vor über 800 Jahren besiedelten unsere 
Vorfahren diesen fruchtbaren Landstrich im Kar-
patenvorland und bauten Strukturen auf, die bis 
heute den Reisenden in ihrer Ursprünglichkeit fas-
zinieren: Dörfer und Städte mit beeindruckenden 
Wehrkirchen. Obwohl längst EU-Mitgliedsland, 
scheint besonders in SIEBENBÜRGEN die Zeit vie-
lerorts noch stehen geblieben zu sein. Ortschaften 
mit Wasserversorgung über Ziehbrunnen, in der 
Abenddämmerung gemütlich heimschaukelnde 
Kuhherden auf Dorfstraßen und auf Hofbänken 
schwatzende Mütterchen vermitteln eine Muße, 
wie wir sie bestenfalls noch aus Filmen über das 
19. Jahrhundert kennen. Neben einmaligen Trutz-
burgen sind insbesondere Städte wie Schäßburg, 
Kronstadt und Hermannstadt (Weltkulturerbe) 
einen Besuch wert. Traditionen unserer Vorfah-
ren werden insbesondere an der deutschen Uni-
versität in Klausenburg und an vielen deutschen 
Gymnasien bis heute gepflegt, ebenso in Festen 
und Prozessionen zu feierlichen Anlässen. Der 
Dresdner Reisejournalist Jan Hübler hat mit beste-
chenden Bildern eine aktuelle Bestandsaufnahme 
dieses Landes vorgelegt, das zwischen Pferde-
fuhrwerk und Porsche den Spagat zu meistern 
versucht, seinen Weg zwischen reichgesegneter 
Vergangenheit und krass hereinbrechendem Kapi-
talismus zu finden. Zu hören und sehen am Sonn-
tag, 06.03.2022 um 17.00 Uhr im Stadttheater Ka-
menz. Tickets: Kamenz-Information, Schulplatz 5, 
Tel. 03578 / 379-205, Dauer: 95 Min. ohne Pause, 
VVK: 12 €, AK: 13 €.

THEATER: „Das Sams – Eine  
Woche voller Sams-Tage“
Generationen von Kindern sind mit dem Kinder-
buch „Eine Woche voller Samstage“ von Paul Maar 
groß geworden. Erleben Sie gemeinsam mit Ihren 
Kindern die Abenteuer dieses kindlichen Wesens. 
Staunen Sie über seine unerschöpflichen Ideen, 

wie es Herrn Taschenbier, den es sich als Vater 
ausgesucht hat, von seinen Ängsten befreit. La-
chen Sie mit den beiden über den dummen Chef, 
den arroganten Verkäufer und die spießige Frau 
Rotkohl! Der mit vielen Preisen geehrte Paul Maar 
schuf mit dem Sams seine populärste Figur. Jeder 
erkennt das Sams an seinen roten Haaren und 
blauen Wunschpunkten. Dem ersten Buch sind 
inzwischen viele Fortsetzungen gefolgt, was von 
der großen Liebe der Leser zu diesem witzigen, 
respektlosen, vorlauten, kindlichen Wesen zeugt. 
Das Sams ist mutiger, geschickter und klüger als 
Herr Taschenbier, den es sich als Vater ausgesucht 
hat. Es hilft ihm, seine Ängste zu überwinden und 
wieder Freude am Leben zu haben. Zudem ist das 
Sams ein Sprachkünstler, es kann reimen und 
wunderbare Verse dichten. Zu sehen am Samstag, 
02.04.2022 um 15 Uhr im Stadttheater Kamenz. 
Tickets: Kamenz-Information, Schulplatz 5, Tel. 
03578 / 379-205, Dauer: 70 Min., VVK: 17,- € / 9,- 
€, AK: 18,50.

Musiker gesucht! – Fête de la 
Musique in Kamenz
In wenigen Monaten ist es so weit - das interna-
tionale Fest der selbstgemachten Musik steht am 
21. Juni 2022 endlich nach 2 Jahren wieder vor der 
Tür! Was 1982 mit der Idee des damaligen franzö-
sischen Kulturministers Jack Lang, ein paar Strom-
anschlüssen und jeder Menge musikalischem Ide-

alismus in Paris begann, hat sich längst zu einem 
globalen, populären Ereignis entwickelt. Bereits 
zum 20. Mal soll in den Straßen und Innenhöfen 
der Kamenzer Innenstadt ausgiebig musiziert, ge-
sungen und getanzt werden. Dabei trifft Bekanntes 
oft auf bisher Unentdecktes, am gleichen Tag und 
manchmal sogar auf der gleichen Bühne. Wie jedes 
Jahr sind dem Genre, der Erfahrung und dem Alter 
der Bands, Orchester, Chöre und Solisten, die an 
diesem Tag ohne Honorar auftreten, keine Grenzen 
gesetzt. Hauptsache ist, alle haben Spaß an der 
Musik! Wer also Lust hat mitzumachen, kann sich 
bis zum Sonntag, 10.04.2022 anmelden auf: www.
kamenz.de/fetedelamusique oder per Mail an an-
nemarie.herrmann@stadt.kamenz.de oder sylko.
freudenberg@stadt.kamenz.de.

Gratulationen

Wir übermitteln den Seniorinnen 
und Senioren unserer Stadt und 
der Ortsteile, die im Zeitraum 
vom 19.02.2022 bis 25.02.2022 
Geburtstag haben, die herzlichs-
ten Glückwünsche. Wir wün-
schen Ihnen, liebe Jubilare, Ge-
sundheit und alles Gute für die 
weiteren Lebensjahre.

Die Stadtverwaltung Kamenz

Neu und Alt: Anblick des Innenhofes des Schulcampus an der Oststraße mit neu errichteter Treppenan-
lage – 15.02.2022

Ende des Amtsblattes
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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Elstra
Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt Bürgermeister Frank Wachholz, Telefon 035793 810, Fax 035793 8125

Stellenausschreibung
In der Stadt Elstra ist zum 01.04.2022 die Stelle eines/einer Bau-
hofmitarbeiter/in im Umfang von 40 Stunden pro Woche zu beset-
zen. Die detaillierte Stellenausschreibung finden Sie auf unserer 

Homepage www.elstra.de oder in der Stadtverwaltung Elstra.
Für Auskünfte zur Stelle steht Ihnen in der Stadtverwaltung Elstra 
Herr Wustmann Tel. 035793 8123 zur Verfügung.

Wir gratulieren
zum Geburtstag
25.02.2022 Konrad Pech in Kriepitz 80 Jahre

Stadtverwaltung Elstra


